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Urschrift 
 

Sitzungsbuch der Gemeinde Pähl 
 
 

Sitzungsniederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung 
im Sitzungssaal des Rathauses Pähl 

 
 

am 17.05.2018 
 

I. Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Genehmigung des letzten Protokolls (öffentlich)  
2. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf zeitlich befristete Baugenehmigung für Raumzel-

lengebäude (FlurNr. 615, Gemarkung Pähl)  
3. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Nutzungsänderung von Teilbereichen des beste-

henden Kuhstalles (Fl.Nr. 9, Gemarkung Fischen)  
4. TSV Pähl - Zuschuss für die Jahre 2016 und 2017  
5. Feststellung der Jahresrechnung 2017 nach örtlicher Rechnungsprüfung und Entlas-

tung nach Art. 102 Abs. 3 GO  
6. Bestellung zum internen behördlichen Datenschutzbeauftragten  
7. Erlass einer Werbeanlagensatzung  
8. Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes  
 
 
  
 

II. Feststellung der Beschlussfähigkeit: 
 

ANWESEND 
 
Name Bemerkung  
 
Vorsitzender 
Werner Grünbauer  
 
Mitglieder  
Alexander Zink  
Wolfgang Czerwenka  
Richard Graf ab 19:34 Uhr (TOP 4) anwe-

send 
Günther Hain  
Ursula Herz  
Robert Kergl  
Claudia Klafs  
Helmut Mayr  
Stephan Schlierf  
Kaspar Spiel  
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Abwesend (entschuldigt)  
Thomas Baierl  
Daniel Bittscheidt  
Daniel Greinwald  
Gerhard Müller  
 
 
 
 
Der Gemeinderat ist somit beschlussfähig, da sämtliche Mitglieder geladen sind, die 
Mehrheit anwesend und stimmberechtigt ist (Art. 47 Abs. 1 GO). 
                                                                                                                            
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am 09.05.2018 mittels 
schriftlicher Ladung durch den 1. Bürgermeister Werner Grünbauer erfolgt. 
  

 
III: Öffentliche Bekanntgabe der Sitzung (Art. 52 GO): 

 
Zeitpunkt und Ort der Sitzung wurden unter Angabe der Tagesordnung am 09.05.2018 ortsüb-
lich durch Anschlag an den Anschlagtafeln bekannt gemacht.   
 

Die Sitzung wurde um 19:30 Uhr eröffnet und um 20:15 Uhr beendet. 
 
 
Der Vorsitzende:                                                       Der Schriftführer: 
 
 
Werner Grünbauer Christiane Singer 
1. Bürgermeister 
 
Genehmigt durch den Gemeinderat in der Sitzung vom 07.06.2018. 
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Begrüßung 
 
Die Ladung war ordnungsgemäß entsprechend der Geschäftsordnung am 09.05.2018 mittels 
schriftlicher Ladung und Aushang durch den 1. Bürgermeister Werner Grünbauer erfolgt. 
 
Der Vorsitzende stellte fest, dass der Gemeinderat somit nach Art. 47 Abs. 2, 3 GO beschluss-
fähig ist und eröffnet die Sitzung.  
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Genehmigung des letzten Protokolls (öffentlich) 
 
Sachverhalt: 
Genehmigung des Protokolls (öffentlicher Teil) vom 26.04.2018.  
 
Beschluss: 
Das Protokoll (öffentlicher Teil) vom 26.04.2018 wird genehmigt. 
 

Abstimmung 
 10 : 0 

 
2. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf zeitlich befristete Baugenehmigung 

für Raumzellengebäude (FlurNr. 615, Gemarkung Pähl) 
 
Sachverhalt: 
Der Antragsteller benötigt bis zur Fertigstellung der  Produktionsstätte im neuen Gewerbegebiet 
Raumkapazitäten neben der jetzigen Produktionsstätte. Geplant ist die zeitlich befristete 
Errichtung einer Garagen-Containeranlage.  
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt eine zeitlich befristeten Errichtung der Garagen-Containeranlage bis 
zur Fertigstellung der neuen Produktionsstätte im neuen Gewerbegebiet, längstens bis zum 
31.12.2020 zu. 
 

Abstimmung 
 10 : 0 

 
3. Vollzug der Baugesetze - Antrag auf Nutzungsänderung von Teilbereichen 

des bestehenden Kuhstalles (Fl.Nr. 9, Gemarkung Fischen) 
 
Sachverhalt: 
Der Antragsteller beabsichtigt die Umnutzung und Verpachtung von Teilbereichen des Kuhstal-
les (Fl.Nr. 9, Gemarkung Fischen) für die Errichtung eines Verkaufs- und Ausstellungsraumes 
für Kaminöfen. 
 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Umnutzung von Teilbereichen des Kuhstalls in einen Ausstellungs- 
und Verkaufsfrau (Fl.Nr. 9, Gemarkung Fischen) zu. 
 

Abstimmung 
 10 : 0 
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4. TSV Pähl - Zuschuss für die Jahre 2016 und 2017 
 
Sachverhalt: 
Unter Beibehaltung der bisherigen Unterhaltsvereinbarung, die nur bezüglich des Passus der 
jährlich nach oben offenen Zahlungsverpflichtung der Gemeinde mit dem Abrechnungsjahr 
2015 ausgelaufen ist, stellt der TSV Pähl e.V. ab dem Abrechnungsjahr 2016 einen jährlich An-
trag zur Beteiligung an den Unterhalts- und Betriebskosten der Turnhalle. Das Procedere und 
der Inhalt der Abrechnung ist aus den vergangenen Beschlussfassungen zum Thema bekannt. 
 
Ergänzend bleibt hinzuzufügen, dass die bisherige Unterhaltsvereinbarung zwingend i.V.m. 
dem bestehenden und bis 2038 geltenden Pachtvertrag über das Grundstück auf dem die 
Turnhalle errichtet wurde, zu sehen ist. 
 
Nach Rücksprache des ersten Bürgermeisters mit der Rechtsaufsichtsbehörde vom Frühjahr 
2018 kann das Hausrecht, bei einer nicht mehr nach oben offenen (unbegrenzten) finanziellen 
Beteiligung der Gemeinde, auch beim Verein als Betriebs- und Belegungsverantwortlichen ge-
sehen werden. Dem spräche aufgrund des bestehenden Pachtvertrages und der bestehenden 
Nutzungsvereinbarung, vorbehaltlich des Passus der unbeschränkten finanziellen Beteiligung 
der Gemeinde, nichts entgegen. 
 
Der TSV Pähl e.V. reicht deshalb mit Schreiben vom 16.4.2018 die dem Jahr 2015 folgenden 
Abrechnungen für 2016 und 2017 jeweils gesondert ein. 
 
Die Abrechnung (Einzahlungs/Auszahlungsrechnung) zeigt  
 
- für das Jahr 2016 einen Betriebskostenanteil für die Gemeinde i.H.v. € 7.601,74 (Saldo der 
Jahresbetriebskostenabrechnung) und  
 
- für das Jahr 2017 i.H.v. € 7.610,11  
 
auf. 
 
Der Vorstand bittet mit seinem Schreiben um eine Bezuschussung i.H.v. rund € 8.000,- für je 
2016 und 2017. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt dem TSV Pähl für die Jahre 2016 und 2017 jeweils einen Zu-
schuss i.H.v. 8.000 € zu gewähren. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 

 
5. Feststellung der Jahresrechnung 2017 nach örtlicher Rechnungsprüfung 

und Entlastung nach Art. 102 Abs. 3 GO 
 
Sachverhalt: 
Der Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017 vom  
02. Mai 2018 wurde bekannt gegeben. 
 
Die Anlagen zum Tagesordnungspunkt setzen sich wie folgt zusammen: 
 

� Überschreitungsliste (AKDB) für das HH Jahr 2017 
� Stand der allg. Rücklage zum Jahresende 2017 
� Stand der Schulden zum Jahresende 2017 
� Protokoll des RPA für das HH Jahr 2017 
� Rechenschaftsbericht für HH Jahr 2017 

 
Die aus der Anlage ersichtlichen ungedeckten Haushaltsüberschreitungen sind gemäß Art. 66 Abs. 1 GO 
nachträglich zu genehmigen. 
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Die Jahresrechnung 2017 wird festgestellt im 
 
Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben auf € 5.341.625,19 
 
und im 
 
Vermögenshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben auf € 3.847.534,23 
 
somit insgesamt auf € 9.189.159,42 
 
Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Haushaltsreste gebildet. 
 
Die beigefügte Niederschrift über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2017 ist Bestandteil dieses 
Beschlusses. Gleichzeitig wird die Entlastung nach Art. 102 Abs. 3 GO erteilt. 
 
GRin Klafs berichtet, dass keine Beanstandungen bei der Prüfung festgestellt wurden. Das An-
lagenverzeichnis Bauhof wurde zwischenzeitlich erstellt. Es gibt keine Kritikpunkte. 
 
Beschluss 1: 
 
Gegen den Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2017  
vom 02. Mai 2018 werden keine Einwendungen erhoben.  
Die Jahresrechnung wird hiermit festgestellt. 
 

Abstimmung 
 10 : 0 

Bgm. Grünbauer ist aufgrund Art. 49 GO ausgeschlossen. 
 
Beschluss 2: 
 
Die angefallenen ungedeckten Haushaltsüberschreitungen werden gemäß Art. 66 Abs. 1 GO 
nachträglich genehmigt. 
Die Entlastung nach Art. 102 Abs. 3 GO wird hiermit erteilt. 
 

Abstimmung 
 10 : 0 

Bgm. Grünbauer ist aufgrund Art. 49 GO ausgeschlossen. 
 
6. Bestellung zum internen behördlichen Datenschutzbeauftragten 
 
Sachverhalt: 
Mit Inkrafttreten der EU Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am 25.05.2018 i.V.m. Art. 25 
Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) muss die Gemeinde Pähl einen 
behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellen. 
 
In dieser Funktion ist der Datenschutzbeauftragte unmittelbar der Behördenleitung unterstellt. 
 
Zu seinen Aufgaben gehört es, auf die Einhaltung des BayDSG und anderer Datenschutz-
vorschriften hinzuwirken und die Behördenleitung in allen datenschutzrechtlichen Fragen zu be-
raten. Weitere Aufgaben sowie Rechte und Pflichten ergeben sich insbesondere aus Art. 25 
Abs. 4 BayDSG sowie den einschlägigen Rechtskommentaren. 
 
 
 
 



   

6 

Beschluss 1: 
Der Gemeinderat bestellt Herrn Thomas Singer zum behördlichen Datenschutzbeauftragten. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 

Beschluss 2: 
Der Gemeinderat bestellt Frau Christiane Singer zur stellvertretenden behördlichen Daten-
schutzbeauftragten. 
 

Abstimmung 
 11 : 0 

 
7. Erlass einer Werbeanlagensatzung 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Pähl muss die bestehende Werbeanlagensatzung vom 20.06.2013 umfangreich 
anpassen. Aus diesem Grund ist eine neue Werbeanlagensatzung zu erlassen. 
 
Beschluss: 
Die Gemeinde Pähl erlässt folgende Werbeanlagensatzung: 
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Abstimmung 
 11 : 0 

 
8. Bekanntgaben, Anträge, Verschiedenes 
 
Sachverhalt: 
 

1. Bgm. Grünbauer; weitere Klasse ab dem Schuljahr 2018/2019 
Der Sitzungssaal wird zu einem Klassenzimmer umgebaut. Derzeit wird die Umsetzung 
geplant. Die Sitzungen werden dafür im PGZ stattfinden. Der zusätzliche Raum wird 
mindestens für vier Jahre benötigt. 
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2. Bgm. Grünbauer; Erholungsgelände Aidenried 
Bgm. Grünbauer erläutert den aktuellen Sachstand zu den Bauarbeiten im Erholungsge-
lände Aidenried. 
 

3. Bgm. Grünbauer; Bolzplatz in Fischen wurde hergerichtet 
 

4. GRin Herz; Stand Umbau Kindergartengruppe im PGZ 
Bürgermeister Grünbauer antwortet, dass die notwendigen Arbeiten in Kürze ausge-
schrieben und vergeben werden.  
 

5. GRin Klafs; Glyphosatverbot  
GRin Klafs möchte wissen, ob in den gemeindlichen Pachtverträgen geregelt werden 
kann, dass Glyphosat verboten wird. Bürgermeister Grünbauer lehnt dies ab.  
Im Bauhof wird kein Glyphosat verwendet. 
 

6.  GRin Herz; Sachstand Blühstreifen 
Bürgermeister Grünbauer antwortet, dass die Blühstreifen derzeit vom Bauhof angelegt 
werden. 
 

7. GR Mayr; Spielplatz am Weidach 
GR Mayr frägt nach, ob die Bank erneuert und an einen anderen Standort versetzen 
werden kann. Bgm. Grünbauer schaut sich das an und prüft die Umsetzbarkeit. 

 
 
 


